
 
 
 

Auszug aus § 3 Bundesärzteordnung 
 
 
(1) Die Approbation als Arzt ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Antragsteller 
 

1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes, Staatsangehöriger 
eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder heimatloser Ausländer im Sinne des 
Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer ist, 

 
2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich seine 

Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufs 
ergibt, 

 
3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist, 

 
 

4. nach einem Studium der Medizin an einer Wissenschaftlichen Hochschule 
von mindestens sechs Jahren, von denen mindestens acht, höchstens zwölf 
Monate auf eine praktische Ausbildung in Krankenanstalten entfallen 
müssen, die ärztliche Prüfung im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
bestanden hat, 

 
5. danach als weiteren Teil der Ausbildung die achtzehnmonatige Tätigkeit als 

Arzt im Praktikum auf Grund einer Erlaubnis nach § 10 Abs. 4 abgeleistet 
hat. 

 


